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Brücken meisterei Krems, Erhaltungsarbeiten 2026

Verordnung

Die Bezirkshauptmannschaft Krems verordnet gemäß $ 43 Abs 1a SIVO 1960 zur
Durchführung von Erhaltungsarbeiten auf oder neben den beiliegend ersichtlichen
Brückenobjekten folgende vorübergehende Verkehrsverbote und -beschränkungen vom
09. Februar 2026 bis zur Beendigung der Arbeiten, jedoch nicht länger als bis zum 31.
Dezember 2026:

,,Überholen verboten" Verkehrszeichen gem. S 52 lit a Z 4a SIVO 1960 von 100 m vor
bis 25 m nach der Arbeitsstelle (Kundmachung des Beginns an beiden Seiten der
Fahrbahn)

,,Wartepflicht bei Gegenverkehr" Verkehrszeichen gem. S52 lit a Z5 SIVO 1960
unmittelbar vor der jeweiligen Einengung für die Fahrtrichtung, deren Fahrstreifen gesperrt
ist sofern die Durchsicht durch den Einengungs- und Annäherungsbereich und mit einer
maximalen Länge des Einengungsbereiches von 50m und die maßgebende Spitzenstunde
kleiner als 500 FZlh gegeben sind.

,,Geschwindigkeitsbeschränkung" Verkehrszeichen gem. S 52 lit a Z 10a SIVO 1960
auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstellewährend der
tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder Splittfahrbahn oder
Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder einer Restfahrbahnbreite von weniger als 6
m (bei 2 Fahrstreifen) oder einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m (bei einem
Fahrstreifen) während der gesamten Baudauer

auf 50 km/h von 50 m (bzw. 70 m im Ortsgebiet mit Geschwindigkeitsbeschränkung über
50 km/h) vor bis 25 m vor der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich während der
tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder Splittfahrbahn oder
Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m
während der gesamten Baudauer

auf 70 km/h von 100 m vor bis 50 m vor nach der jeweiligen Arbeitsstelle im
Freilandbereich während der tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder
Splittfahrbahn oder Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder einer Fahrstreifenbreite
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von weniger als 3 m während der gesamten Baudauer

,,Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" Verkehrszeichen
gem. S 52 lit a Z 11 SIVO 1960 jeweils 25 m nach der Arbeitsstelle

,,Halten und Parken verboten" mit dem zusav,,Anfang" und ,,Ende" Verkehrszeichen
gem. S 52 lit a Z 13b SIVO 1960

,,Vorgeschriebene Fahrtrichtuhg", Verkehrszeichen gem. S 52 lit. b Zi 15 SIVO 1960
mit dem ZusaE,,Fußgänger" in Richtung auf den gegenüberliegenden freien
Gehsteig/Gehweg/Straßenra nd

Aus Anlass der Arbeiten sind sämtliche Maßnahmen zur Leitung des Verkehrs gemäß
RVS 05.05.41 und 05.05.44 dargestellten Art und Weise zu treffen und bis zur Beendigung
der Arbeiten aufrecht zu erhalten.

Bei Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen ist der Verkehr zu regeln durch:

a) Verkehrszeichen Wartepflicht bei bzw. für Gegenverkehr oder
a) Personen, die eine Warnkleidung gemäß RVS 05.05.41 tragen und sich roter und

grüner Signalscheiben bzw. Winkerkellen bedienen. Sofern die Signalmittel nicht
von innen beleuchtet sind, dürfen sie nur bei Tageslicht oder ausreichender
Straßenbeleuchtung venryendet werden oder

b) eine geeignete temporäre Verkehrslichtsignalanlage, die nach Maßgabe des
Verkehrsaufkommens automatisch betrieben werden kann.nach Maßgabe des
Verkehrsaufkommens handgeschaltet werden muss. die verkehrsabhängig
automatisch gesteuert werden muss.

Weiters s i nd folgende Stra ßenverkeh rszeichen gemäß
straßenverkehrsordnung 1960 - stvo 1960 bei Erfordernis anzubringen:

,,Fahrbahnverengung" (S 50 Z I SIVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der
jeweiligen Einengung aus beiden Fahrtrichtungen mit dem Symbol, das den tatsächlichen
Verlauf der Einengung zeigt. Dieses Verkehrszeichen entfällt, wenn Verkehrszeichen
gemäß S 50 Z 15 SIVO 1960 - ,,Vorankündigung eines Lichtzelchens" angeordnet wird.

,,Baustelle" (S 50 Z 9 SIVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der jeweiligen
Verke h rsbeh i nderu ng fü r beide Fa h rtrichtungen.

,,Vorankündigung eines Lichtzeichens" ($50 215 SIVO 1960) 50m (Ortsgebiet), 200 m
(Freiland) vor dem Standort der Lichtsignalanlage (für die Dauer des Betriebes der
Verkeh rsl i chts i g nalan la g e.

,,Andere Gefahren" (S 50 Z 16 SIVO 1960) mit dem ZusaV,,Rollsplitt" bei Rollsplitt 30 m
(Ortsgebiet), 150 m (Freiland) vor dem Beginn des Fahrbahnbereiches mit Splittlage.

,,wartepflicht für Gegenverkehr" (S 53 z 7a stVo 1960) 10 m vor der jeweiligen
Einengung für die freie Fahrtrichtung

Die auf Lichtzeichen bzw. Signalscheiben beruhenden Verkehrsregelungen haben die
Verkehrsteilnehmer zu befolgen (g 38 und g 40 SIVO 1900)
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Gemäß S 44 SIVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen
durch den Bauführer in Kraft.

Ergeht an:
21. Marktgemeinde Aggsbach , z.H. des Bürgermeisterc, Aggsbach Markt 48,3641

Aggsbach-Markt

1. Brückenmeisterei Krems, Wiener Straße 121 , 3500 Krems
2. Straßenbauabteilung 7 - Krems/Donau, Drinkweldergasse 14, 3500 Krems/Donau
3. Straßenmeisterei Krems, WienerStraße 121, 3500 Krems
4. Straßenmeisterei Langenlois, Wiener Straße 55, 3550 Langenlois
5. Straßenmeisterei Spitz, Schwallenbach 59, 3620 Spitz
6. Straßenmeisterei Gföhl, Bergstraße 32,3542 Gföhl
7. Straßenmeisterei Ottenschlag, Neuhofstraße 20, 3631 Ottenschlag
8. Bezirkspolizeikommando Krems, Rechte Kremszeile 56, 3500 Krems
9. Autobahnpolizeiinspektion Krems an der Donau, Rechte Kremszeile 56, 3500 Krems

an der Donau
1 0. Polizeiinspektion Weißenkirchen, 361 0 Weißenkirchen
11. Polizeiinspektion Spitz, Marktstraße, 3620 Spitz a. d. D.
1 2. P olizeänspektion Rastenfeld, 26 I 3, 3532 Rastenfeld
l3.Polizeiinspektion Mautern a.d.D.,3512 Mautern a. d. D.
1 4. Polizeiinspektion Langenlois, Kamptalstraße 83, 3550 Langenlois
15. Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp, 3493 Hadersdorf am Kamp
1 6. Polizeiinspektion Gföhl, Zwettlerstraße 1 Ol1, 3542 Gföhl
17. Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel, z. H. des Bürgermeisters, Lichtenau 49,

3522 Lichtenau im Waldviertel
l8.Stadtgemeinde Dürnstein, z. H. des Bürgermeisters, Dürnstein 25, 3601 Dürnstein
19. Marktgemeinde Weißenkirchen in der Wachau, z. H. des Bürgermeisters, Rathausplatz

32,3610 Weißenkirchen in der Wachau
20.Marktgemeinde spitz, z. H. des Bürgermeisters, Hauptstraße 15a,3620 spitz
22.Gemeinde Jaidhof ,2.H. des Bürgermeisters, Jaidhof 11,3542 Jaidhof
23.Gemeinde Droß, z. H. des Bürgermeisters, Schloßstraße 250, 3552 Droß
24.Gemeinde Rohrendorf bei Krems, z. H. des Bürgermeisters, Obere Hauptstraße 6,

3495 Rohrendorf bei Krems
25.Gemeinde Weinzierl am Walde, z. H. des Bürgermeisters, Nöhagen 20,3521Weinzierl

am Walde
26. Marktgemeinde Albrechtsberg an der Großen Krems, z. H. des Bürgermeisters,

Albrechtsberg 41, 361 3 Albrechtsberg
27, Marktgemeinde Grafenegg, z. H. des Bürgermeisters, Rathausstraße 2, 3492 Etsdorf

am Kamp
28. Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern, z.H. des Bürgermeisters, Landsknechtplatz 1,

3493 Hadersdorf
29. Marktgemeinde Krumau am Kamp, z. H. des Bürgermeisters, Krumau am Kamp 22,

3543 Krumau am Kamp
30. Marktgemeinde Lengenfeld , z. H. des Bürgermeisters, Langenloiser Straße 17,3552

Lengenfeld
31 . Marktgemeinde Mühldorf, z.H. des Bürgermeisters, Markt 13, 3622 Mühldorf
32. Marktgemeinde Paudorf, z. H. des Bürgermeisters, Kremser Straße 185, 3508 Paudorf
33.Marktgemeinde Rastenfeld,z. H. des Bürgermeisters, Rastenfeld 30, 3532 Rastenfeld
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34. Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf, z. H. des Bürgermeisters, Rossatz 29, 3602
Rossatz

35.Marktgemeinde Schönberg am Kamp, z. H. des Bürgermeisters, Hauptstraße 16,3562
Schönberg am Kamp

36.Marktgemeinde St. Leonhard am Hornenruald, z.H. der Bürgermeisterin, Kirchenplatz 1,
3572 St. Leonhard am Hornenruald

3T.Marktgemeinde Straß im Straßertale, z. H. des Bürgermeisters, Marktplatz 18, 3491
Straß im Straßertale

38. Marktgemeinde Stratzing, z. H. des Bürgermeisters, Untere Hauptstraße 1 , 3552
Stratzing

39.Marktgemeinde Furth bei Göttweig, z.H. des Bürgermeisters, Obere Landstraße 65,
3511 Furth bei Göttweig

40.Gemeinde Bergern im Dunkelsteinenrvald,z.H. des Bürgermeisters, Unterbergern2g,
3512 Unterbergern

41 .Gemeinde Gedersdort, z. H. des Bürgermeisters, Obere Hauptstraße 1,3494 Theiß
42.Stadtgemeinde Gföhl, z.H. des Bürgermeisters, Hauptplatz 3,9542 Gföhl
43.Stadtgemeinde Mautern an der Donau, z. H. des Bürgermeisters, Rathausplatz 1,3512

Mautern an der Donau
44.stadtgemeinde Langenlois, z.H. des Bürgermeisters, Rathausstraße 2, 3550

Langenlois

Für den Bezirkshauptmann

Mag.Berndl
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